
NACHRICHTEN

4   //   CAR Ekonkret AUSGABE 30/31   //   26.7.2013

BLSG: Generalistische 
Ausbildung ist notwendig 

Bei der ersten Landesversamm-
lung des neu gegründeten 
Landesverbandes Saarland im 
Bundesverband Lehrende Ge-
sundheits- und Sozialberufe 
(BLGS) standen die Themen zu-
künftige Bildungsstrukturen, ge- 
sicherte Finanzierung und die 
Selbstverwaltung der Pflege 
im Mittelpunkt der Diskussi-
on.  BLGS-Vorsitzender  Micha-
el Breuckmann erläuterte die 
Notwendigkeit einer genera-
listischen Ausbildung sowie 
die Möglichkeiten einer aka- 
demischen Grundqualifizierung. 
Einer weiteren Aufsplittung der 
Pflegeberufe nach Altersgruppen 
erteilte er eine Absage. Bei der 
Gründungsversammlung wähl-
ten die Mitglieder Petra Leber 
aus Saarbrücken zur Vorsitzen-
den des Landesverbandes.

Förderpreis Leben pur 2014 
ausgeschrieben

Das Wissenschafts- und Kom-
petenzzentrum der Stiftung Le-
ben pur schreibt zum siebten 
Mal den Förderpreis Leben pur 
aus. Der Preis ist mit 3 000 Euro 
dotiert. Ausgezeichnet werden 
Konzepte, Praxisberichte über 
neue Projekte und herausragen-
de wissenschaftliche Arbeiten 
zum Thema „Alternde Menschen 
mit Komplexer Behinderungen“. 
Eltern, Fachkräfte, Studenten 
und Wissenschaftler können ihre 
Konzepte bis zum 30. November 
einsenden. Mehr unter www.stif-
tung-leben-pur.de/navigation-
links/wissensaustausch/foerder-
preis.html

Pflegen und Wohnen erwei-
tert Geschäftsführung

Thomas Kruggel ist beim Ham-
burger Pflegeheimbetreiber Pfle-
gen & Wohnen zum Prokuristen 
ernannt worden. Der 45-Jährige 
kam vor zwei Jahren vom Düssel-
dorfer Betreiber Alloheim nach 
Hamburg und verantwortet in der 
Hansestadt den gesamten kauf-
männischen Bereich, teilt das Un-
ternehmen mit. 
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VON THOMAS MOCHNIK

Hamburg / Wer seinen Mitarbeitern 
etwas Gutes tun will, denkt dabei 
meist an eine Geld- oder Sachprä-
mie oder eine Lohnerhöhung. Spä-
testens beim Blick auf den Lohnzet-
tel setzt beim Arbeitnehmer jedoch 
die Ernüchterung ein. Nach Abzug 
von Lohnsteuer und Sozialversiche-
rungsbeiträgen bleibt häufig nur die 
Hälfte übrig. 

Auch für den Arbeitgeber wird 
es teuer, denn er muss neben dem 
höheren Bruttolohn auch noch den 
Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-
cherung zahlen. So verbleiben von 
50 EUR mehr Brutto beim Arbeit-
nehmer nur ca. 25 EUR, den Arbeit-
geber kostet die Lohnerhöhung 
ungefähr 60 EUR. Um den Netto-
lohn um 50 EUR zu erhöhen, müss-

te der Bruttolohn sogar um mehr  
als 100 EUR angehoben werden. 
Die Arbeitgeberkosten würden um 
mehr als 125 EUR steigen. Doch wa-
rum mehr Lohnsteuer und Sozial-
versicherungsbeiträge zahlen, als 
unbedingt nötig? 

Anders sieht es nämlich aus, 
wenn der Arbeitgeber seinen Ar-
beitnehmern steuerfreie oder pau-
schal lohnversteuerte Zuschüsse 
und Sachbezüge gewährt. Meistens 
fallen dafür auch keine Sozialversi-
cherungsbeiträge an. So haben bei-
de Seiten etwas davon: Der Arbeit-
nehmer hat mehr im Geldbeutel 
und der Arbeitgeber reduziert seine 
Lohnnebenkosten. 50 EUR, die der 
Arbeitgeber für einen steuerfreien 
Zuschuss oder Sachbezug aufwen-
det, kommen in voller Höhe beim 
Arbeitnehmer an.

Steuerfreie Zuschüsse und Sach-
bezüge und Kostenersatz

 ■  Kindergartenzuschuss 
 ■ Krankheitskostenzuschuss
 ■ Leistungen der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung bis 500 EUR 
pro Jahr

 ■ Beiträge zur betrieblichen Al-
tersversorgung an einen Pen-
sionsfonds, eine Pensionskasse 
oder eine Direktversicherung 
(maximal 4.584 EUR)

 ■ Überlassung von Handys und 
anderen Telekommunikations-
geräten zur privaten Nutzung/
pauschaler Telefonkostenersatz 
(maximal 20 EUR pro Monat)

 ■ Tankgutscheine oder Job-Tickets 
(maximal 44 EUR monatlich)

Pauschal lohnbesteuerte  
Zuschüsse und Sachbezüge

 ■ verbilligte/unentgeltlich abge-
gebene Mahlzeiten (Pauschsteu-
er 25 %)

 ■ Barzuschüsse zu Mahlzeiten 
(Pauschsteuer 25 %)

 ■ Fahrtkostenzuschüsse für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte (Pauschsteuer 15 %)

 ■ unentgeltliche/verbilligte Über-
eignung eines Computers oder 
Internetzugangs sowie Zuschüs-
se für einen Internetzugang 
(Pauschsteuer 25 %),

 ■ Erholungsbeihilfen, jährlich ma-
ximal 156 EUR für Arbeitnehmer, 
104 EUR für Ehegatten, 52 EUR 
pro Kind (Pauschsteuer 25 %) 

Steuerliche Begünstigung nur bei 
zweckgebundener Verwendung

Die steuerlichen Vorteile entfallen 
jedoch, wenn die Zuschüsse und 
Sachbezüge nicht zweckgebunden 
eingesetzt werden. So dürfen bei-
spielsweise Erholungsbeihilfen nur 
dann pauschal lohnversteuert wer-
den, wenn sie tatsächlich für Erho-
lungszwecke gewährt werden. Bei 
Tankgutscheinen muss eine Baraus-
zahlung ausgeschlossen sein. Zu-
dem sind viele Zuschüsse und Sach-
bezüge nur dann begünstigt, wenn 
sie zusätzlich zum arbeitsrechtlich 
vereinbarten Lohn erbracht wer-
den. Dazu gehören beispielsweise 
Kindergartenzuschüsse, Leistungen 
der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung, die verbilligt oder unentgelt-
lich abgegebenen arbeitstäglichen 
Mahlzeiten bzw. Barzuschüsse zu 
diesen und Fahrtkostenzuschüsse 
für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte.

Deshalb kann der Arbeitslohn 
auch nicht durch eine Barlohnum-
wandlung in diese steuerfreien oder 
pauschal besteuerten Zuschüsse 
umgewandelt werden. Der Bundes-
finanzhof wollte sogar die Anforde-
rungen an die lohnsteuerlichen Ver-
günstigungen verschärfen. So sollte 
die Begünstigung für Zuschüsse ent-
fallen, die der Arbeitgeber wieder-
holt zahlt, ohne dass sie arbeitsrecht-
lich vereinbart wurden, sondern die 
er aufgrund einer sogenannten be-
trieblichen Übung schuldet. Doch 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer kön-
nen aufatmen. Die Finanzverwal-
tung reagierte in ihrem Interesse. Es 
ist weiterhin ausreichend, wenn die 
zweckgebundene Leistung zusätz-
lich zum Arbeitslohn gewährt wird.

■	 Thomas Mochnik ist  
Steuerberater und Fachberater 
für Heilberufe im ETL ADVISION-
Verbund Kontakt:  
ETL ADVIMED Hamburg,  
advimed-hamburg@etl.de  
www.advimed-hamburg.de,  
Tel: 040/22945026

LOHNKOSTEN OPTIMIEREN

Mitarbeitern Gutes tun und Steuern sparen
Lohnerhöhungen sind gut gemeint. Doch beim Blick auf den Lohnzettel setzt beim  
Arbeitnehmer oft die Ernüchterung ein. Ein anderer Weg, Mitarbeitern etwas Gutes zu 
tun und Steuern zu sparen, sind Zuschüsse und Sachbezüge. 

TIPP VOM STEUERBERATER

Tankgutscheine oder Job-Tickets sowie Beiträge zur betrieblichen Altersver-
sorgung können auch dann steuerfrei sein, wenn sie durch eine Barlohn-
umwandlung finanziert werden. Die Auswahl der passenden Vergütungs-
bausteine kann individuell auf jeden einzelnen Mitarbeiter abgestimmt 
werden. Nutzen Sie bislang unentdeckte Einsparpotenziale und erhöhen 
Sie gleichzeitig die Zufriedenheit Ihrer Mtitarbeiter. Bereits aus einer  
durchschnittlichen Ersparnis durch steuer- und sozialversicherungsfreie 
Vergütungen von monatlich 50 EUR je Mitarbeiter ergibt sich bei 10 Mit-
arbeitern eine jährliche Einsparung von 6.000 EUR.

Mit Beiträgen zur betrieblichen Altersvorsorge kann der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen steuerfreien Zuschuss gewähren.

www.pdl-powertraining.de

PDL POWER-TRAINING

Wegen großer Nachfrage:  

Neue Termine – 4 Orte

+++ Schlüsselgerechte Dienstplanung +++ Caring Konzepte +++ Erfolgreiches wirtschaften +++

MODELL GESCHEITERT?

Schlagabtausch um Pflegezeit
Berlin // Die Opposition hält die Fa-
milienpflegezeit für gescheitert. SPD, 
Grüne und Linksfraktion verlangten 
einhellig einen Rechtsanspruch auf 
die Pflegezeit. Sie reagierten damit 
auf eine Auskunft der Bundesregie-
rung an die Linksfraktion, wonach 
in diesem Jahr erst 71 Berufstätige 
den Antrag auf eine Pflegezeit-Ver-
sicherung gestellt haben. Die Versi-
cherung ist Pflicht, wenn man eine 
Pflegezeit nehmen will.

Ein Sprecher des Bundesfamili-
enministeriums erklärte daraufhin, 
solche großen gesellschaftlichen 
Vorhaben bräuchten eine Anlauf-
zeit. Gewerkschaften und Betriebs-
räte müssten für die Familienpflege-
zeit werben.

Die Grünen erklärten, Bun-
desfamilienministerin Kristina 
Schröder (CDU) sei naiv, wenn sie 
annehme, dass die Mehrheit der 
Arbeitgeber die Pflegezeit freiwillig 
anbieten werde. Die Deutsche Stif-
tung Patientenschutz kritisierte, für 
die Gesetzgebung und Verwaltung 
werde mehr Geld ausgegeben als für 
die Förderung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege. Die Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) bemängelte den hohen 
bürokratischen Aufwand bei einer 
Inanspruchnahme der Pflegezeit. 
Nach Angaben des Familienministe-
riums haben in diesem Jahr bisher 85 
Firmen ein Darlehen beim Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben beantragt.  (epd)


